
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINLADUNG 

GEMEINDEVERSAMMLUNG 
6. Dezember 2016, 20.00 Uhr 

Geschäfte 

1. Genehmigung des Voranschlags und  

Steuerfusses 2017 der politischen Gemeinde 

Wangen-Brüttisellen 

2. Baukredit zur Umgestaltung der Kernzone  

Wangen mit gleichzeitiger Einführung einer  

Begegnungszone (Tempo 20) 

3. Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes 
 
 

6. Dezember 2016, 20.00 Uhr 

im Gemeindezentrum Gsellhof  

Schüracherstrasse 10, 8306 Brüttisellen 
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Beachten Sie bitte die nachfolgenden Anträge und Berichte des Gemeinderats. Die detaillierten 

Akten liegen ab 18. November 2016 im Gemeindehaus zur Einsicht auf. 

 

Gemäss § 51 des Gemeindegesetzes hat jede stimmberechtigte Person das Recht, eine Anfrage 

an die Behörde zu stellen, die an der Gemeindeversammlung zu beantworten ist. Die Anfrage muss 

aber von allgemeinem Interesse sein und spätestens 10 Arbeitstage vor der Versammlung schriftlich 

beim Gemeinderat eingereicht werden. 

 

Gemeinderat Wangen-Brüttisellen 
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ANTRÄGE UND BERICHTE DES GEMEINDERATS 

 

1. Genehmigung des Voranschlags und Steuerfusses 2017 der politischen  

Gemeinde Wangen-Brüttisellen 

Antrag des Gemeinderats 

 

Genehmigung des Voranschlags 2017 mit einem Steuerfuss von 96 %. 

Das Wesentliche in Kürze 

 

 Der mutmassliche einfache Gemeindesteuerertrag zu 100 % wird auf CHF 24'900'000 festgesetzt. 

 Die laufende Rechnung weist einen Aufwand von CHF 39‘934‘100 und einen Ertrag von 

CHF 39‘005‘800 aus. Der Aufwandüberschuss von CHF 928‘300 wird dem Eigenkapital entnom-

men. Dieses weist per 31. Dezember 2017 einen mutmasslichen Betrag von CHF 33‘112‘192 aus. 

 Die vorgesehenen Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 1‘713‘000. 

 Im Finanzvermögen sind Investition von CHF 56‘000 geplant. 

 Der Steuerfuss wird für das Jahr 2017 auf 96 % (Vorjahr 96 %) festgesetzt. 
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Ausführlicher Bericht 

 

 

1 Zur Finanzlage der Gemeinde 

In dieser Vorlage informiert der Gemeinderat über die wesentlichen Elemente des Voranschlags 

2017 sowie über die finanzielle Lage der Gemeinde Wangen-Brüttisellen. 

 

1.1 Rahmenbedingungen 

Im Frühling wurde die Jahresrechnung 2015 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1,56 Mio. und 

damit mit einem rund CHF 0,89 Mio. grösseren Defizit abgeschlossen als budgetiert. Höhere Ab-

schreibungen auf Liegenschaften im Finanzvermögen hatten das Ergebnis zusätzlich belastet. Er-

tragsseitig hinkten die Steuererträge aus früheren Jahren und die Quellensteuer den Voranschlags-

vorgaben hinterher, während sich die Grundsteuern besser entwickelten als erwartet. Der Auf-

wandüberschuss wurde dem Eigenkapital entnommen, welches sich dadurch per Ende 2015 auf 

CHF 35,1 Mio. reduziert hat. 

 

Für das laufende Jahr 2016 wurde ein Aufwandüberschuss von rund CHF 1,1 Mio. budgetiert. Ten-

denziell bzw. aufgrund der Hochrechnung zu den Steuererträgen dürfte der Abschluss 2016 leicht 

positiver ausfallen als angenommen. Die Steuereinnahmen früherer Jahre werden gemäss der aktu-

ellen Hochrechnung zwar hinter dem vorgesehenen Zielwert zurückbleiben, hingegen haben sich 

laut Prognose die Grundsteuern und die Eingänge zum aktuellen Steuerjahr leicht positiver entwi-

ckelt. 

 

Im aktuellen Tiefzinsumfeld haben sich die ortsansässigen juristischen Personen bislang gut gehalten, 

was mittelfristig auch so bleiben sollte. Die geplante Unternehmenssteuerreform III (wirksam ab 

2021) könnte mit Blick auf die Steuererträge der ortsansässigen Unternehmen negative Auswirkun-

gen mit sich bringen. Aufgrund der angedachten Reduktion des Gewinnsteuersatzes von 8 % auf 

6 % werden sich die Einnahmen von juristischen Personen voraussichtlich um einen nicht vernach-

lässigbaren Anteil reduzieren. 

 

Die Steuerkraft pro Kopf ist im Jahr 2015 von CHF 3‘520 (Erhebung per 31. Dezember 2014) auf 

CHF 3‘346 zurückgegangen und kommt damit mehr als 5 % unter dem Schwellenrichtwert, dem 

kantonalen Mittelwert, zu liegen. Widererwarten führt dies dazu, dass für das Jahr 2017 ein Ressour-

cenzuschuss von CHF 133‘410 budgetiert werden kann. Aufgrund der Entwicklung der vergange-

nen Jahre ist davon auszugehen, dass die Steuerkraft tendenziell wieder über die Anspruchsgrenze 

steigen wird und für die kommenden Jahre nicht mehr von Liquiditätsspritzen in Form von Finanzaus-

gleich profitiert werden kann. 

 

1.2 Voranschlag 2017, Zielsetzung und finanzpolitische Übereinstimmung 

Der Gemeinderat verfolgt seit Jahren folgende Ziele: 

 Unter Berücksichtigung der ordentlichen Abschreibungen soll eine möglichst ausgeglichene 

Rechnung erzielt werden. 

 Der ordentliche Nettoaufwand in den Funktionen 0 bis 8 soll nicht mehr als 10 % über dem Net-

toertrag (ohne Grundstückgewinnsteuern) liegen. Das heisst, dass die laufenden Ausgaben 

grösstenteils mit laufenden Einnahmen zu decken sind, um eine zu starke Abhängigkeit von den 

Grundstückgewinnsteuern zu vermeiden. 

 

Diese beiden Ziele können für den Voranschlag 2017 nicht erreicht werden. 

 

Bei den Steuern werden gegenüber dem Voranschlag 2016 zwar höhere Eingänge erwartet, der 

Aufwandüberschuss beläuft sich dennoch auf CHF 928‘300. Dank des Verkaufs der Liegenschaft an 

der Haldenstrasse 44 bis 48 an die Barizzi AG (Grundstück Neuwisen), wird die Liquidität trotz der 

umfangreichen Investitionen der letzten Jahre nicht weiter abgebaut. Nicht auszuschliessen ist, dass 

vorübergehend Fremdkapital beschafft werden muss, um punktuelle Engpässe überwinden zu kön-

nen. Aufgrund des nach wie vor beträchtlichen Eigenkapitals, kann der Steuerfuss weiterhin auf 

konstantem Niveau belassen werden. Das budgetierte Defizit wird durch eine Entnahme aus dem 

Eigenkapital gedeckt. 
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Bei einem Gesamtsteuerfuss von 96 % (Vorjahr 96 %) resultiert ein Nettominderaufwand (Funktionen 

0 bis 8) von 1 % gegenüber dem Voranschlag 2016. Der Vergleich mit der Rechnung 2015 zeigt ei-

nen Nettomehraufwand von 1 %. Der Nettoaufwand sinkt erfreulicherweise im Vergleich zum or-

dentlichen Steuerertrag deutlich und erreicht mit 112.7 % einen gegenüber dem Vorjahr um 4.9 % 

tieferen Stand. Die Zielsetzung von 110 % wird jedoch noch immer um 2.7 % verfehlt. Somit konnte 

die Abhängigkeit gegenüber den weniger beständigen Grundsteuern, welche grundsätzlich zur Fi-

nanzierung von Investitionen vorgesehen wären, etwas eingeschränkt werden. 

 

1.3 Finanzpolitik für die kommenden Jahre, Zielerreichung Finanzplan 16-20 

Mittel- bis langfristige Finanzpolitik der Gemeinde Wangen-Brüttisellen: 

 Die Voranschläge, inkl. der ordentlichen Abschreibungen, sind über mehrere Jahre ausgegli-

chen. 

 Attraktiver Steuerfuss / Messgrösse: Es wird ein stabiler Steuerfuss (kontinuierliche Entwicklung) un-

ter dem Kantonsmittel angestrebt. 

 Das Nettovermögen pro Einwohner soll in den Zielbereich zwischen CHF 1‘000 und CHF 2‘000 zu 

liegen kommen. Sofern der effektive Wert über mehrere Jahre diese Bandbreite verlässt, müssen 

griffige Massnahmen geprüft werden. 

 

Sämtliche finanzpolitische Ziele können erreicht werden. Selbst die zunächst defizitären Jahresab-

schlüsse sollten ab dem Planjahr 2019 Ertragsüberschüsse ausweisen. Dies ist vor allem auf die ab 

diesem Zeitpunkt greifenden neuen Rechnungslegungsstandards „HRM 2“ (harmonisiertes Rech-

nungsmodell II) zurückzuführen. Im Zuge dieser Anpassungen wird sich der Abschreibungsblock 

stark reduzieren, da von der gegenwärtig degressiven auf die lineare Abschreibungsmethode um-

gestellt wird (Restatement ohne Neubewertung des Verwaltungsvermögens). 

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung des Nettovermögens im Rahmen des Fi-

nanzplans 2016 bis 2020. "Nettovermögen" ist die Bezeichnung für eine der wichtigsten Vergleichs-

grössen unter den Gemeinden und definiert sich durch die Differenz von Eigenkapital und nicht ver-

äusserbarer Anlagen (Verwaltungsvermögen). 

 

 
 

Durch die hohen Investitionen in Schulraumbauten hat sich das Nettovermögen bis Ende des Jah-

res 2015 beträchtlich verringert. Aufgrund der für die Planjahre 2016 bis 2020 unterdurchschnittlich 

tiefen Volumen und den mittelfristigen Haushaltsüberschüssen wird sich dieser Bestand nicht mar-

kant weiter reduzieren. Das Nettovermögen pro Kopf – bei prognostizierten 8'150 Einwohnern bis ins 

Jahr 2020 entspricht dies einer Zielgrösse zwischen CHF 8,15 Mio. und CHF 16,3 Mio. – wird voraus-

sichtlich innerhalb der vom Gemeinderat angestrebten Bandbreite zwischen CHF 1'000 und 

CHF 2‘000 zu liegen kommen. 

 

Da die finanzpolitischen Ziele eingehalten werden können und sich aufgrund der bevorstehenden 

HRM II-Anpassungen und den vergleichsweise tiefen Investitionen die finanzielle Situation gegen-

über den Vorjahren etwas verbessert hat, wird der Gemeindeversammlung vom 6. Dezember 2016 

erneut ein Steuerfuss von 96 % (bisher 96 %) beantragt. Damit wird weiterhin ein Steuerfuss unter 

dem kantonalen Mittel (100 %) erhoben. 

 

1.4 Ausblick 

Der Finanzplan 2016 - 2020 zeigt trotz weiterhin anspruchsvoller Rahmenbedingungen ein leicht auf-

gehelltes Bild.  

CHF 13'505'000 CHF 13'224'000

CHF 12'419'000
CHF 12'068'000

CHF 13'339'000

 11'000'000

 11'500'000

 12'000'000

 12'500'000

 13'000'000

 13'500'000

 14'000'000

2016 2017 2018 2019 2020

Entwicklung Nettovermögen
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Die gute Ertragslage bei den Steuereingängen (grössere Wachstumsrate als bei den Verwaltungs-

aufwendungen) verspricht eine positive Zukunftsperspektive. Durch konsequentes kostenbewusstes 

Handeln wird angestrebt, die Haushaltsdefizite weiter einzugrenzen. Die Investitionen werden die 

Vorgabe von durchschnittlich CHF 2,5 Mio. pro Jahr nicht übersteigen. 

 

Durch die im Verlauf des Budgetierungsprozesses getroffenen Massnahmen sollten die Haushaltsde-

fizite soweit reduziert werden können, dass ein Abdriften in die Verschuldung verhindert werden 

kann. Vorübergehend (Abschlüsse 2016 bis 2018) können die prognostizierten Haushaltsdefizite mit 

den erzielten Cashflows oder notfalls mit Fremdkapital überbrückt werden. Es ist stets darauf zu ach-

ten, dass die Risiken im gegenwärtigen Tiefzinsumfeld klein gehalten werden um nicht gegenüber 

anziehenden Zinsen exponiert zu sein. 

 

Seit einigen Jahren ist zu beobachten, dass sich das kantonale Steuerfuss-Mittel der Zürcher Ge-

meinden moderat erhöht (2013: 98 %, 2014: 99 %, 2015: 100 %). In Anbetracht dessen ist der nun be-

reits seit 2013 bei 96 % liegende Gemeindesteuerfuss umso höher zu bewerten. Die ambitionierte 

Zielvorgabe, den Steuerfuss nach Möglichkeit konstant (bei 96 %) unter dem Kantonsmittel zu hal-

ten, ist dadurch Jahr für Jahr eine grössere Herausforderung. 

 

Ob sich ein Unternehmen in Wangen-Brüttisellen niederlässt, ist von zahlreichen Standortfaktoren 

abhängig. Einer davon ist auch der Steuerfuss. Steuerkräftige Unternehmen tragen in der Regel 

dazu bei, dass die Gemeinde eine breite öffentliche Dienstleistungspalette anbieten kann. Dass 

sich die Gemeinde Wangen-Brüttisellen im überregionalen Steuerwettbewerb weiterhin im vorde-

ren Teil bewegt, fördert die Attraktivität und liegt deshalb auch im Interesse der Einwohnerinnen 

und Einwohner. 

 

 

2 Bericht zum Voranschlag der politischen Gemeinde 

Begründung der wesentlichsten Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2016 (siehe auch 

Auswertungen und Diagramme im Anhang 1): 

 

2.1 Laufende Rechnung nach Funktionsbereichen 

200 Kindergarten Minderaufwand 

Weil in Wangen im Schuljahr 2016/2017 weniger Kinder den Kindergarten besuchen, muss eine 

Klasse geschlossen werden. Deshalb sind die Lohnkosten geringer. 

 

214 Musikschule Minderaufwand 

Aufgrund von personellen Veränderungen in der Musikschule Dübendorf haben sich weniger Schü-

lerinnen und Schüler angemeldet und die Anzahl Lektionen ist im aktuellen Schuljahr gesamthaft 

tiefer. 

 

218 Volksschule Allgemeines Minderaufwand 

Um das Budget zu entlasten, wurde im Schuljahr 2016/2017 die, alle zwei bis drei Jahre stattfin-

dende, gemeinsame zweitägige Weiterbildung der Lehrpersonen verschoben. Für strategische 

Workshops oder Projekte der Schulpflege sind die allfällig nötigen externen Ressourcen und Mittel 

auf die Erfahrungswerte der letzten Jahre gesenkt worden. Lektionen, welche flexibel für die Schul-

entwicklung einsetzbar sind, wurden von drei Lektionen pro Woche auf zwei Lektionen pro Schule 

gekürzt. 

 

220 Sonderschule Mehraufwand 

Durch den vermehrten Zuzug fremdsprachiger Kinder muss die Anzahl der DaZ-Lektionen (Deutsch 

als Zweitsprache) in der Schule Brüttisellen erhöht werden. 

 

Mit dem Volksschulamt wurde die Eröffnung einer teilzeitlichen Aufnahmeklasse Asyl vereinbart, 

welche im 2016 im Schulhaus Steiacher gestartet ist. Dies war nötig, weil der Kanton Flüchtlinge mit 

schulpflichtigen Kindern in seinen Liegenschaften an der Birkenstrasse einquartiert. Durch eine Rück-

vergütung aller Lohn- und Sachkosten durch das Volksschulamt wird über Staatsbeiträge innerhalb 

des Kontenbereichs Sonderschulung der Aufwand wieder ausgeglichen. CHF 220‘000 Mehrkosten 

entfallen auf Beiträge an Sonderschulen und Heime.  
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Aussergewöhnlich viele Kinder mit besonderen Bedürfnissen, die in Regelklassen nicht unterrichtet 

werden können, mussten in Sonderschulen platziert werden. Die Sonderschulquote war jahrelang 

deutlich unter dem kantonalen Mittel und nähert sich diesem nun an. 

 

415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Minderaufwand 

Aufgrund der Hochrechnung 2016 ist ein Minderaufwand zu erwarten. Zudem hat das Pflegezent-

rum Rotacher den Pflegetarif auf die Normkosten gesenkt, das heisst, dass der Gemeindeanteil pro 

Pflegetag sinkt. 

 

445 Pflegefinanzierung Spitex Mehraufwand 

Aufgrund der Kosten im Jahr 2015 und der Hochrechnung des ersten Halbjahrs 2016 wird mit einem 

Mehraufwand gerechnet. Der Mehraufwand steht im Zusammenhang mit der steigenden Anzahl 

der Pflegebedürftigen. 

 

530 Zusatzleistungen zur AHV/IV Minderaufwand 

Die Fallzahlen sind leicht rückläufig. Die SVA Zürich muss demensprechend weniger Zusatzleistungen 

vergüten. 

 

580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Mehraufwand 

Tendenziell gehen in Zukunft mehr Fälle vollumfänglich zu Lasten der Sozialhilfe, da kein Kostener-

satz durch den Kanton geleistet wird. 

 

589 Übrige Fürsorge Minderaufwand 

Da die Kleinkinderbetreuungsbeiträge abgeschafft werden, werden diesbezüglich keine Kosten 

mehr anfallen, was das Budget um CHF 80‘000 entlastet. 

 

900 Gemeindesteuern Mehrertrag 

Infolge der geschätzten Bevölkerungszunahme, der gesetzlichen Anpassung auf das Zuzugsprinzip 

und einer voraussichtlich verhaltenen positiven Entwicklung der Konjunktur, ist bei den laufenden 

Steuern mit einem Mehrertrag von rund CHF 768‘000 zu rechnen. Bei den Grundsteuern ist aufgrund 

der bevorstehenden Bautätigkeiten davon auszugehen, dass Mehreinahmen von rund CHF 100‘000 

generiert werden können. 

 

920 Finanzausgleich Mehrertrag 

Da die Steuerkraft im Jahr 2015 knapp unter 95 % des kantonalen Mittels gesunken ist, werden im 

Jahr 2017 CHF 133‘000 Ressourcenzuschuss zu Gunsten der Gemeindekasse vergütet. 

 

990 Abschreibungen Mehraufwand 

Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Investitionen in Schulraumbauten der vergangenen 

Jahre sind die Abschreibungen stark angestiegen. Da inzwischen der zur Abfederung vorgesehene 

Vorfinanzierungsfonds von CHF 3 Mio. aufgebraucht ist (Entnahme 2014: CHF 750‘000, Entnahme 

2015: CHF 1‘050‘000, Entnahme 2016: CHF 1‘200‘000), schlagen diese Kapitalkosten nun voll durch 

und belasten die laufende Rechnung zusätzlich. 
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2.2 Laufende Rechnung nach Sachgruppen (nicht abschliessend) 
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3 Auszug aus den Finanzplänen 2015 - 2019 

 

3.1 Bevölkerungsentwicklung 

 
 

3.2 Steuerprognose (mit effektivem Steuerfuss) 

 
 

3.3 Steuerbelastung (gewogenes Mittel) 
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3.4 Investitionsprogramm der politischen Gemeinde 

in 1‘000 CHF Total 2016 2017 2018 2019 2020 

0 Behörden und Verwaltung 1‘298 263 244 726 65 0 

1 Rechtsschutz und Sicherheit 183 58 46 79 0 0 

2 Bildung 1‘865 841 703 263 58 0 

3 Kultur und Freizeit 648 115 50 258 200 25 

4 Gesundheit -325 -65 -65 -65 -65 -65 

6 Verkehr 7‘760 600 1‘120 1‘650 2‘590 1‘800 

7 Umwelt und Raumordnung (inkl. Werke) -445 545 -385 -130 -150 -325 

Total 10‘984 2‘357 1‘713 2‘781 2‘698 1‘435 

 

3.5 Schülerprognose 

Schuljahr 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Total Kindergartenschüler 166 177 166 156 162 

Total Primarschüler 434 461 470 463 475 

Total Sekundarschüler 237 233 223 219 222 

Total Schüler 837 871 859 838 859 

 

3.6 Lehrerstellenprognose / VZE (Vollzeiteinheiten = Anzahl Stellen) 

Schuljahr 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Total Kindergarten 9.86 8.85 8.50 8.00 8.30 

Total Primarschule (inkl. ISF) 27.19 28.47 28.70 28.30 29.00 

Total Sekundarschule (inkl. ISF) 15.16 15.13 14.70 14.60 14.70 

Total Schulleitung  2.83 2.83 2.83 2.90 2.90 

Total Lehrerstellen 55.04 55.28 54.73 53.80 54.90 

 

 

4 Schlusswort des Gemeinderats 

Der Gemeinderat empfiehlt der Stimmbürgerschaft die Genehmigung des Voranschlags 2017 mit 

einem Steuerfuss von 96 % (bisher 96 %). 

 

 

 
Anhang 

 Auswertungen und Diagramme (Anhang 1) 

 Schwerpunktprogramm 2017/19 (Anhang 2)
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Auswertungen und Diagramme Anhang 1 

 

Übersicht 
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Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Aufgaben 
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Laufende Rechnung - Vergleiche der Aufgabenbereiche 2012 – 2017 
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Laufende Rechnung – Einzelkonten nach Funktionen 
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Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Arten 
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Investitionsrechnung – Zusammenzug nach Aufgaben 
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Investitionsrechnung - Vergleiche der Aufgabenbereiche 2012 – 2017 
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Beschluss des Gemeinderats 

 

 
  



 

 

 24/34 

 Anhang 2 

 

 

 

 

Schwerpunktprogramm 2017/19 

 

LEITBILD 2045 
  

SCHWERPUNKTPROGRAMM 17/19     

Finanzbedarf 

IR oder LR 

(in 1'000 Fran-

ken) 

Schwer-

punkte 
Lösungsansätze Ltg Angestrebter Zustand 2019 Tätigkeit 2017 

2017 18-21 

gem. 

Fipla 

Wangen-Brüttisellen 

2045: 

Wo Stadt und Land sich 

treffen 

 

So wünschen wir, Bevöl-

kerung und Behörden, 

uns in 30 Jahren unser 

Wangen-Brüttisellen: 

Wertvoller Teil eines 

nachhaltig gestalteten 

Lebens- und Wirtschafts-

raums Zürich und des 

Glattals – genau in der 

Mitte des Kantons und 

nahe bei einem natio-

nalen Autobahnkreuz 

und interkontinentalen 

Flughafen gelegen. Her-

vorragend erschlossen 

durch den öffentlichen 

Verkehr.  

1. Wir 

verfol-

gen 

eine 

nach-

haltige, 

mutig 

voraus-

schau-

ende 

Politik. 

a) Den Masterplan auf 

das Leitbild 2045 ausrich-

ten 

rb/cw 

Masterplan mit Schwer-

punkt Verkehr ist überarbei-

tet  

Umsetzung der im Masterplan festgelegten 

Massnahmen nach Vorgabe der durch 

den Gemeinderat im Sommer 2016 festge-

setzten Prioritäten (u.a. Verkehrsplan) 

70 70 

b) Mit Dübendorf und 

Volketswil einen konstruk-

tiven Gegenvorschlag er-

arbeiten für die zukünf-

tige Nutzung des Militär-

flugplatzes Dübendorf als 

gangbare Alternative zur 

bisherigen Planung des 

Bundes 

md/rb/ 

cb/cw 
Es besteht ein vom Bund ak-

zeptiertes Konzept für den 

Betrieb eines historischen 

Flugplatzes mit Werkflügen 

und Mitspracherecht der 

Anrainergemeinden und/o-

der eine grosszügige Grün-

fläche ist in der Planung be-

rücksichtigt 

Das beim Bund eingereichte Konzept für ei-

nen historischen Flugplatz mit Werkflügen 

vertreten/durchsetzen und das Mitsprache-

recht sichern 

offen offen 

md/rb/ 

cw 
Auslagerung der Businessaviatik von Kloten 

nach Dübendorf bekämpfen 

15 offen 

Geplanter Heliport Wangen-Brüttisellen mit 

allen Mitteln verhindern 

55 offen 

c) Unternehmen mit ho-

her Wertschöpfung ansie-

deln 

rb/cw 

In der Zentrumszone sind 

neue Unternehmen ange-

siedelt 

Bei den Erstellungen der Gestaltungspläne 

aktiv mitwirken und sich entlang lärminten-

siven Verkehrsachsen für die Minderung 

des Lärmpegels einsetzen (z.B. Gewerbe-

bauten als Lärmriegel) 

15 40 

d) Konzept zur Werterhal-

tung der Gebäudestruk-

tur der Gemeindeliegen-

schaften umsetzen 

mg/is 

Unterhaltsarbeiten sind ge-

mäss der Priorisierungsliste 

umgesetzt 

Sanierungsmassnahmen im Schulhaus Stei-

acher werden abgeschlossen 

0 offen 

(>1'000) 
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LEITBILD 2045   

SCHWERPUNKTPROGRAMM 17/19     

Finanzbe-

darfIR oder 

LR(in 1'000 

Franken) 

Schwer-

punkte 
Lösungsansätze Ltg Angestrebter Zustand 2019 Tätigkeit 2017 

2017 18-21 

gem. 

Fipla 

Hier wohnen gegen 

9 000 Menschen jeden 

Alters und unterschied-

lichster Herkunft mitei-

nander in Frieden und 

Sicherheit. 

 

Wir schätzen es, gleich 

vor der Haustüre oder 

hinterm Haus zu finden, 

was wir zum Leben 

brauchen: Weite, natur-

nahe Erholungsgebiete 

oben im Nordosten und 

unten auf dem ehema-

ligen Militärflugplatz, 

überschaubare, ruhige 

Wohnquartiere, vielfäl-

tige Kultur- und Freizeit-

angebote, vorbildliche 

und geschätzte Volks-

schulen, beste Einkaufs-

möglichkeiten und ge-

gen 6 000 verschieden-

artige Arbeitsplätze. 

  

e) Die Qualität der 

Schule sichern und stei-

gern  

ub/rha 

Die von der Schulpflege 

festgelegten Legislaturziele 

2014 bis 2018 sind erreicht 

Ein umfassendes und zeitgemässes Perso-

nalkonzept ist verabschiedet und auf SJ 

17/18 eingeführt 

0 0 

ub/rha Start im SJ 17/18 mit Pilot Tagesschule Steia-

cher als 3-jähriger Versuchsbetrieb 

10 0 

ub/rha Die Therapieangebote und DAZ werden 

evaluiert 

0 offen 

ub/rha Umsetzung der Einführungsplanung des 

LP21 mit den nötigen einzelnen oder ge-

meinsamen Weiterbildungsanlässen, Sicher-

stellung der Organisation, Ressourcen und 

Umsetzungsaufträge der SL an die UT-

Teams  

0 10 

ub/rha Aufgleisen einer umfassenden Qualitäts-

steuerung für alle Ebenen 

4 0 

ub/rha Mögliche andere Führungs- und Organisati-

onsmodelle für die Schule und Schulverwal-

tung werden als Entscheidungsgrundlage 

aufgezeigt 

2 3 

f) Die Öffentlichkeitsar-

beit der Behörden und 

der Verwaltung verstär-

ken 

md/cw 
Die Öffentlichkeit ist gut in-

formiert 

letzte Massnahmen aus Informations- und 

Kommunikationskonzept umsetzen gem. 

Beschluss Gemeinderat vom 8.2.2016 mit 

Materialisierungskatalog für Mobiliar in öf-

fentlichem Raum (u.a. Stelen für Werbung 

und Information) 

50 90 

g) Energiefragen wird 

verstärkt Rechnung ge-

tragen 

mg/is 

Energie wird effizient ge-

nutzt und die verwendete 

Energie ist vermehrt erneu-

erbar 

Verhandlungsaufnahme mit Realisierungs-

partnern für die Erstellung von Photovoltaik-

anlagen auf den Dächern der Schulhäuser 

0 0 
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LEITBILD 2045 
  

SCHWERPUNKTPROGRAMM 17/19     

Finanzbedarf 

IR oder LR 

(in 1'000 Fran-

ken) 

Schwer-

punkte 
Lösungsansätze Ltg Angestrebter Zustand 2019 Tätigkeit 2017 

2017 18-21 

gem. 

Fipla 

Drei Dinge schätzen wir 

besonders. Erstens das 

ländliche Wangen mit 

seinem lebendigen, ge-

pflegten Dorfkern und 

seiner innovativen Bau-

ernschaft, die das Um-

feld sorgsam bewirt-

schaftet. Zweitens das 

vorstädtische Brüttisellen 

mit seiner einladenden 

Begegnungszone im 

Zentrum und seinen 

grosszügigen Einrichtun-

gen für alle. Drittens das 

überdurchschnittlich 

gute Angebot des öf-

fentlichen Verkehrs, wel-

ches stark genutzt wird 

und hilft, die negativen 

Auswirkungen des mo-

torisierten Individualver-

kehrs zu reduzieren. 

  

h) Das Parkieren im öf-

fentlichen Raum regeln 
eb/sü 

Es besteht ein Parkierungs-

konzept und ist umgesetzt 

Zusammen mit einem Ingenieurbüro ein 

Konzept ausarbeiten und die Umsetzung 

planen 

15 offen 

2. Wir 

gestal-

ten die 

Entwick-

lung der 

Region 

aktiv mit 

und för-

dern die 

Zusam-

men-ar-

beit. 

a) Die Alters- und Ge-

sundheitsfragen regional 

lösen 

rz/kb  

Die Zusammenarbeit in Al-

ters- und Gesundheitsfra-

gen findet statt und ist regi-

onal verbindlich geregelt 

Kooperationskonferenz Alter und Gesund-

heit  

weiterführen, konkrete Massnahmen im Be-

reich  

Alter und Gesundheit zusammen entwi-

ckeln 

5 20 

  

Allianz stationäre Einrichtungen - Zusam-

menarbeit mit den Partnergemeinden Diet-

likon und Wallisellen weiter intensivieren (mit 

Einbezug der Spitex Glattal) 

30 50 

b) Wir sind offen für die 

Zusammenarbeit mit den 

Nachbargemeinden und 

der Region 

md/cb 
Wir sind aktives Mitglied der 

regionalen Gremien 

Neue Strategie "glow.das Glattal plus" un-

terstützen sowie in Arbeitsgruppen und Pro-

jekten von "glow.das Glattal" aktiv mitwir-

ken 

0 0 

3. Wir 

setzen 

uns ein 

für den 

Erhalt 

der 

Grünflä-

chen 

und Er-

holungs-

räume. 

a) Erhalten, fördern und 

pflegen der Erholungs-

räume im Siedlungsge-

biet, öffentlicher Raum 

unter Einbezug der Bevöl-

kerung attraktiv gestalten 

und beleben 

md/kb 

Der öffentliche Raum in 

Wangen-Brüttisellen ist ge-

pflegt und wird von der Be-

völkerung sorgfältig genutzt. 

Es gibt attraktive Plätze mit 

zusätzlichen Sitzgelegenhei-

ten. 

Projekt "Zusammenleben im öffentlichen 

Raum" weiterführen mit Unterstützung der 

Gestalter/innen bei Restaurierungen der 

gestalteten Plätze und Sitzgelegenheiten 

sowie der Kampagne mit Hänfli und Rösli 

5 offen 

md/cw Weitere Standorte für Ruhebänke prüfen 

und bestehende bei Bedarf sanieren oder 

ersetzen 

30 60 
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LEITBILD 2045 
  

SCHWERPUNKTPROGRAMM 17/19     

Finanzbedarf 

IR oder LR 

(in 1'000 Fran-

ken) 

Schwer-

punkte 
Lösungsansätze Ltg Angestrebter Zustand 2019 Tätigkeit 2017 

2017 18-21 

gem. 

Fipla 

Und was ist das Erfolgs-

rezept, das Wangen-

Brüttisellen in 30 Jahren 

so weit bringt? Eine mu-

tig vorausschauende 

Politik, die aktive Mitge-

staltung und Zusam-

menarbeit mit der Re-

gion, der Einbezug aller 

Bevölkerungskreise und 

der offene Dialog unter-

einander. 

4. Wir för-

dern in 

Brüttisellen 

und Wan-

gen le-

bendige 

Dorfkerne, 

in denen 

sich die 

Einwoh-

ner/ 

-innen be-

gegnen 

können. 

a) Die Umgestaltung der 

Zürichstrasse vorantrei-

ben 

rb/cw 

Die kantonalen Projekte 

"Flamingokreuzung" und 

"Betriebs- und Gestaltungs-

konzept Zürichstrasse (BGK)" 

sind fertig geplant. 

Allfällige Einspracheverhandlungen zum 

Projekt "Flamingokreuzung" erledigen, da-

mit das Projekt für die Realisierung bereit ist. 

150 2900 

Das Betriebs- und Gestaltungskonzept Zü-

richstrasse (Lindenbuckstrasse bis Obere 

Wangenstrasse) ist fertig erstellt und bereit 

für die öffentlichen Auflage.  

0 1800 

b) Wohngebiete von 

Wangen und Brüttisellen 

vom Durchgangsverkehr 

entlasten 

rb/cw 

Entlastungsstrassen sind im 

Masterplan aufgenommen 

und werden realisiert. 

Nach dem Entscheid der Kulturlandinitiative 

werden die verschiedenen Erschliessungs-

projekte nach den festgelegten Prioritäten 

des Masterplans angepackt. 

offen offen 

    

c) Umgestaltung Kern-

zone Wangen in eine Be-

gegnungszone 

rb/cw 
Dorfkern Wangen ist eine 

Begegnungszone 

Gemeindeversammlung wird voraussicht-

lich im 4. Quartal 2016 über die Weiterfüh-

rung im 2017 entscheiden 

50 450 

d) Alternative zum Stand-

ort Raum Freihofkreu-

zung-Zürichstrasse für Be-

gegnungszone Brüttisel-

len suchen 

rb/cw 
Ist in der Masterplanung ge-

klärt 

Aufgrund der Erkenntnisse aus der Master-

planung weiterführen 

0 0 
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SCHWERPUNKTPROGRAMM 17/19     

Finanzbedarf 

IR oder LR 

(in 1'000 Fran-

ken) 

Schwer-

punkte 
Lösungsansätze Ltg Angestrebter Zustand 2019 Tätigkeit 2017 

2017 18-21 

gem. 

Fipla 

  5. Wir ge-

ben allen 

Bevölke-

rungskrei-

sen Raum 

und bezie-

hen sie mit 

ein. 

a) Wohnraum für die äl-

tere Generation und bar-

rierefreien Wohnraum för-

dern 

  

Die Bevölkerung findet so-

wohl in Wangen wie in Brüt-

tisellen passenden Wohn-

raum und kann so lange 

wie möglich zu Hause woh-

nen. 

Weitere Massnahmen aus dem erstellten Al-

terskonzept werden verfolgt und umgesetzt 

15 10 

rz/kb  Für Bewohner/innen des Grunderhauses 

werden zusätzliche Dienstleistungen durch 

Bonacasa und für die übrige Einwohner-

schaft durch die Spitex Glattal, Pro Senec-

tute oder Anlaufstelle Alter vermittelt 

0 0 

b) Die Jugend in die Ge-

staltung ihres Lebens-

raums miteinbeziehen 

und ihr eine Stimme ge-

ben 

  Kinder- und Jugendpartizi-

pation wird wenn immer 

möglich auch ausserhalb 

der klassischen Jugendthe-

men angewendet und mit 

der jeweiligen Partizipati-

onsstufe definiert (gem. 

Grundlagenpapier Partizi-

pation) 

Das erfolgreich angelaufene Projekt "Playg-

round" wird als Massnahme aus dem Ju-

gend- und Familienkonzept weiter verfolgt. 

Offene Kinderanimation (Spiel und Sport) 

wöchentlich in der Halsrüti während der 

Sommermonate (dem Partizipationsgedan-

ken wird auch hier ein hoher Stellenwert 

beigemessen) 

0 0 

rz/kb  

c) Die Bevölkerung aller 

Altersstufen für ein ver-

stärktes Engagement für 

das Gemeindeleben ge-

winnen 

eb/sü 

Die Bevölkerung ist aktiv, in-

teressiert und engagiert - 

auch in der Freiwilligenar-

beit  

Ein neues OK Dorfstrassenfest durch die Ge-

meindeverwaltung unterstützen 

0 0 

rz/kb  Freiwilligenpool/Plattform schaffen 10 offen 

d) Das Kulturangebot von 

Wangen-Brüttisellen er-

halten, fördern und be-

kannter machen 

md/sü 

Das Kulturangebot ist vielfäl-

tig und wird von allen Ge-

nerationen genutzt 

Wir prüfen vielseitige Werbemöglichkeiten 

für kulturelle Veranstaltungen 

0 offen 

Wir übernehmen das Patronat für die "Tage 

der offenen Tür" der Kulturschaffenden der 

Gemeinde 

2 offen 

Realisierung einer Dorfchronik, Übernahme 

der Defizitgarantie und der Vermarktung 

22 0 
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Projektverantwortliche Gemeinderäte (Ltg) Projektverantwortliche Gemeindeverwaltung (Ltg)  Legende     

md = Marlis Dürst   cb = Christoph Bless   IR = Investitionsrechnung     

rb = Rolf Berchtold   kb = Karin Bosshard   LR = Laufende Rechnung      

ub = Uwe Betz-Moser   rha = Rolf Hamecher   Fipla = Finanzplanung     

eb = Erik Boller   sü = Melanie Süsstrunk         

cd = Claude Dougoud   is = Isabelle Strässle         

mg = Marco Gamma   cw = Claus Wiesli         

rz = René Zimmermann             
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2. Bewilligung Baukredit zur Umgestaltung der Kernzone Wangen mit gleichzeitiger 

Einführung einer Begegnungszone (Tempo 20) 

Antrag des Gemeinderats  

 

1. Die Umgestaltung der Kernzone Wangen mit gleichzeitiger Einführung einer Begegnungszone 

(Tempo 20) wird genehmigt.  

 

2. Der erforderliche Baukredit von CHF 465‘000 wird zulasten der Investitionsrechnung 2017 bewil-

ligt.  

Das Wesentliche in Kürze 

 

 Der Gemeinderat lehnte am 16. März 2015 die Umsetzung der Begegnungszone in der Kernzone 

Wangen aufgrund der finanziellen Belastung von CHF 1‘600’000 ab. Diesen Entscheid teilte der 

Gemeinderat an einer Informationsveranstaltung am 1. Juli 2015 der interessierten Einwohner-

schaft mit.  

 

 Gegen den Entscheid des Gemeinderats erhob sich Widerstand aus der Bevölkerung. Ein Initia-

tivkomitee reichte mit Datum vom 17. August 2015 eine allgemein anregende Initiative ein.  

 

 An der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2015 wurde das Initiativbegehren durch die 

Stimmbürgerschaft angenommen und erheblich erklärt.  

 

 Eine Arbeitsgruppe „Kernzone Wangen“ mit Vertretern des Initiativkomitees, des Gemeinderats 

und der Verwaltung, in Begleitung mit einem Ingenieurbüro, wurde gebildet. Sie erarbeitete, un-

ter Mithilfe der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu), an sechs Sitzungen neue Lösungsan-

sätze. Die Umgestaltung der Kernzone mit einer Begegnungszone (Tempo 20) kristallisierte sich 

dabei als beste Variante heraus. 

 

 Darauf basierend wurde ein neues Projekt inkl. Verkehrsgutachten erstellt und der Kantonspolizei 

eingereicht. Im September 2016 stimmte die Kantonspolizei im Sinne eines Vorentscheides der 

Einführung der Begegnungszone zu. Aufgrund des Vorentscheids musste das Projekt nochmals 

leicht überarbeitet werden. 

 

 Die Gesamtkosten für die Umgestaltung der Kernzone Wangen mit einer Begegnungszone be-

laufen sich nun auf rund CHF 465‘000. Das Projekt wird nach wie vor durch das Agglomerations-

programm II des Bundes mitfinanziert. Es kann deshalb mit Subventionsbeiträgen von ca. CHF 

100‘000 gerechnet werden. 
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Ausführlicher Bericht 

 

1 Ausgangslage 

Im Januar 2010 wurde das Gesamtverkehrskonzept für die Gemeinde Wangen-Brüttisellen fertigge-

stellt. Eine darin vorgeschlagene Massnahme betraf die Verbesserung der heutigen Situation am 

Dorfplatz Wangen und die damit verbundene Neu-/Umgestaltung. Nachdem sich der Gemeinde-

rat für einen partizipativen Prozess mit der Bevölkerung entschied, wurden vier Veranstaltungen un-

ter dem Namen „Dialog Kernzone Wangen“ durchgeführt und gemeinsam Ideen für die Neugestal-

tung des Dorfkerns entwickelt. Aus diesen Veranstaltungen zeigte sich, dass sich die Mehrheit der 

teilnehmenden Personen die Ausgestaltung des Dorfplatzes Wangen als Begegnungszone 

wünschte. 

 

Anlässlich des letzten Dialoges vom 29. März 2014 wurden die von der Firma Ernst Basler + Partner 

AG ausgearbeiteten zwei Variantenstudien für die Gestaltung der Begegnungszone vorgestellt. 

Ausserdem wurde für die verkehrstechnische Abteilung der Kantonspolizei ein Verkehrsgutachten 

erstellt, welches über geschehene Unfälle und gemessene Geschwindigkeiten Auskunft gibt. Leider 

ergaben dann die vertieften Projektabklärungen und Vorgaben der Kantonspolizei, dass die Ge-

samtkosten nicht wie vorgesehen gesenkt werden konnten. Trotz aller Bemühungen zur Projektopti-

mierung standen schlussendlich die Bruttokosten von rund CHF 1‘600‘000 in keinem Verhältnis zum 

ursprünglich gewünschten Ziel einer Verkehrsberuhigung und Aufwertung des Dorfkerns Wangen.  

 

Der Gemeinderat lehnte deshalb am 16. März 2015 die Umsetzung der Begegnungszone ab und 

entschied sich, das Projekt nicht der Urnenabstimmung zu unterbreiten. Diesen Entscheid teilte der 

Gemeinderat an einer Informationsveranstaltung am 1. Juli 2015 der interessierten Bevölkerung mit.  

 

Gegen den Entscheid des Gemeinderats erhob sich Widerstand aus der Bevölkerung. Ein Initiativko-

mitee reichte mit Datum vom 17. August 2015 eine Initiative ein. Die Initianten stellten das Begeh-

ren, dass der Gemeinderat die im Rahmen der Dialoge mit der Bevölkerung besprochene Neuge-

staltung der Kernzone Wangen wieder aufnimmt und verschiedene günstigere Lösungen prüft so-

wie anschliessend der Stimmbürgerschaft eine Vorlage (nach den Ansätzen für eine Begegnungs-

zone mit Tempo 20 oder Verkehrsberuhigung mit Tempo 30) zur Abstimmung über einen Baukredit 

unterbreitet. Beim Antrag zur Wiederaufnahme der Neugestaltung der Kernzone Wangen mit an-

schliessender Vorlage zur Abstimmung über einen Baukredit handelte es sich um eine Initiative in 

der Form einer allgemeinen Anregung. Sie enthielt Ziel und Zweck des Begehrens, überlässt aber die 

Ausarbeitung einer konkreten Vorlage dem Gemeinderat. 

 

An der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2015 wurde das Initiativbegehren angenommen 

und erheblich erklärt.  

 

 

2 Arbeitsgruppe, Aufgaben und Haltung/Stossrichtung 

2.1 Arbeitsgruppe 

Mit der Annahme der Initiative bildete der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe „Kernzone Wangen“, 

die sich aus folgenden Personen zusammensetzte: 

 

Präsident: 

Berchtold Rolf Gemeinderat, Ressort Hochbau und Planung stimmberechtigt 

Weitere Mitglieder: 

Dougoud Claude (Vize) Gemeinderat, Ressort Finanzen und Soziales stimmberechtigt 

Weber Ueli Vertreter Initiativkomitee stimmberechtigt 

Hechenberger Philippe Vertreter Initiativkomitee stimmberechtigt 

Wiesli Claus Leiter Planung und Infrastruktur beratende Stimme 

Ingenieurbüro: 

Bächli Karin Ernst Basler + Partner AG beratende Stimme 
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2.2  Aufgaben der Arbeitsgruppe „Kernzone Wangen“ 

Der Gemeinderat erliess ein Pflichtenheft und beauftragte die Arbeitsgruppe „Kernzone Wangen“ 

mit der Weiterführung des Projekts zur Umgestaltung der Kernzone Wangen.  

 

Die Arbeitsgruppe „Kernzone Wangen“ erhielt unter anderem folgenden Auftrag: 

 

 Optimierungspotential beim bestehenden Projekt prüfen 

 Ausarbeitung Antrag an den Gemeinderat zur Neugestaltung der Kernzone Wangen mit günsti-

geren Lösungen nach den Ansätzen für eine Begegnungszone mit Tempo 20 oder Verkehrsbe-

ruhigung mit Tempo 30 

 Begleitung und Entscheidung der Planungsarbeiten 

 Vertretung der Gemeinde Wangen-Brüttisellen gegenüber Dritten 

 Überwachung des Finanz- und Rechnungswesens, insbesondere die laufende Kontrolle der Ein-

haltung des gesprochenen Kredits 

 

Die Arbeitsgruppe „Kernzone Wangen“ trieb an sechs Sitzungen die Überarbeitung des bestehen-

den Projekts voran und verfolgte, unter Mithilfe der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu), neue 

Lösungsansätze. Zudem wurden neue Verkehrszählungen im Mai/Juni 2016 durchgeführt. Nach der 

Festlegung der allgemeinen Stossrichtung innerhalb der Arbeitsgruppe „Kernzone Wangen“ konnte 

Ende Juni 2016 die Erarbeitung des neuen Verkehrsgutachtens in Auftrag gegeben werden. Das 

Verkehrsgutachten lag am 4. August 2016 vor und wurde anschliessend der verkehrstechnischen 

Abteilung der Kantonspolizei Zürich zur Stellungnahme unterbreitet. Die positive Rückmeldung der 

Kantonspolizei erfolgte im September 2016. 

 

2.3  Haltung/Stossrichtung Arbeitsgruppe „Kernzone Wangen“ 

Die Arbeitsgruppe „Kernzone Wangen“ prüfte verschiedene Möglichkeiten zur Umgestaltung und 

Verkehrsberuhigung im Dorfkern Wangen – unter anderem auch mit Tempo 30. Die Einführung einer 

Begegnungszone mit Tempo 20 kristallisierte sich dabei als die beste Variante heraus. Durch den 

Einbezug der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) konnte ein neues Projekt mit ähnlichem Peri-

meter wie ursprünglich angedacht erarbeitet werden.  

 

 

3 Heutige Verkehrssituation  

Das Strassennetz in der Kernzone Wangen ist ein siedlungsorientiertes Netz. Die siedlungsorientierten 

Strassen haben neben der Sammel- und Erschliessungsfunktion häufig auch eine Aufenthalts- und 

Begegnungsfunktion. Für die Bestimmung der Massnahmen wurden die Strassenzüge mit einem Ver-

kehrsgutachten einzeln betrachtet. 

 

Für das Verkehrsgutachten der Begeg-

nungszone wurde das vorhandene  

Geschwindigkeitsniveau ermittelt. Im Peri-

meter (der Perimeter bezieht sich auf den 

grün eingefärbten Bereich der Grafik) der 

geplanten Begegnungszone wurden zwei-

mal Geschwindigkeitsmessungen durch-

geführt, jeweils auf der Dübendorfstrasse 

und auf dem Dorfplatz. Die ersten Erhe-

bungen fanden Ende Oktober 2013, die 

zweiten Erhebungen vom 23. Juni 2016 bis 

4. Juli 2016 statt. Die Ergebnisse beider 

Messungen sind beim Dorfplatz praktisch 

identisch. Bei beiden Messstellen beträgt 

die Querschnittsbelastung (Summe beider 

Richtungen) pro Werktag (Montag bis  

Freitag) ca. 3‘000 Fahrzeuge. Am Samstag 

liegt die Belastung bei ca. 2‘200 und am 

Sonntag bei ca. 1‘800 Fahrzeugen. 
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4 Das Projekt, die Massnahmen und deren Auswirkungen 

 

 
 

Die heute teilweise unbefriedigende Verkehrssituation soll im Wesentlichen mit folgenden Massnah-

men verbessert werden: 

 

 Signalisation: Zweckmässige Platzierung der Zonensignalisationen. Auf der Dübendorfstrasse ein 

Eingangstor zur zusätzlichen Verkehrsberuhigung. 

 

 Aufwertung Dorfplatz: Mit zusätzlicher Pflästerung an einzelnen Orten und weiteren gestalteri-

schen Massnahmen. 

 

 Bestehende Markierungen: Bestehende, mit der Begegnungszone vereinbare Markierungen 

überall mit Strukturmarkierung (dauerhafter) auffrischen. 

 

 Neue Markierungen: Markierungen von (Tempo) „20“ auf den Fahrbahnen zur Verdeutlichung 

des Regimes. 

 

 Aufwertungsmassnahmen: Neue Sitzgelegenheiten und Veloabstellplätze 

 

Die Reduktion der Geschwindigkeit führt zu einer Reduktion von Lärmemissionen. Dieser Effekt dürfte 

verstärkt werden, da die Begegnungszone mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Veränderung der 
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Verteilung des Transportaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel zu Gunsten des Fuss- und Ve-

loverkehrs bewirkt. Mit der Neugestaltung des Dorfplatzes wird dieser Begegnungsort zusätzlich ge-

stärkt.  

 

Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass mit der Signalisation und Gestaltung der Begegnungszone und 

der damit verbundenen verlängerten Fahrzeit durch die Begegnungszone ein Teil des Durchgangs-

verkehrs wegfallen wird.  

 

 

5 Kostenschätzung und Subvention aus dem Agglomerationsprogramm II 

Eine Kostenschätzung wurde vom Ingenieurbüro Ernst Basler + Partner AG durchgeführt. Die Erstel-

lungskosten werden mit rund CHF 465‘000 (+10 % / - 30 %) beziffert. Im Budget 2017 ist für die Ausfüh-

rung der Begegnungszone ein Betrag von CHF 500‘000 vorgesehen. Nach wie vor ist die Mass-

nahme zur Verkehrsberuhigung im Agglomerationsprogramm II des Bundes berücksichtigt. Somit 

darf mit einem Bundesbeitrag von rund CHF 100‘000 gerechnet werden. Die Nettoinvestitionen der 

Gemeinde belaufen sich somit auf ca. CHF 325‘000 bis CHF 365‘000. 

 

6 Schlusswort des Gemeinderats 

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit der moderaten Umgestaltung der Kernzone Wangen mit 

gleichzeitiger Einführung der Begegnungszone (Tempo 20) der Dorfkern aufgewertet und die Ver-

kehrssicherheit erhöht werden kann. 

 

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, der Vorlage zuzustimmen. 

 


